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VERElNSSTATUTEN VOM 7. MÄRZ 1998
Aenderung Art. 8

Art. 8 (alte Fassung)

Oie ordentliche Vereinsversammlung setzt den Jahresbeitrag fest.

Art 8 (neue Fassung)

a) Die ordentliche Vereinsversammlung setzt den Mitglieder-Jahresbeitrag fest.
Der Mitglieder-Jahresbeitrag setzt sich zusammen aus dem Jahresbeitrag an die FS Merzligen und
den Beiträgen an den Amtschützenverband Nidau, den Landesteilverband Seeland, den Kantonal
schützenverband Bern KSVB, den Schweizerischen Schützenverband SSV und die Unfallversicherung
Schweizerische Schützenvereine USS

b) Der ordentliche Mitglieder-Jahresbeitrag beträgt:
Fr. 150.-für alle Mitgliederkategorien excluslve Jugendliche und Junioren
Fr. 50.-für Jurgendliche und Junioren

c) Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung
der Mitglieder ausser dem unter Ziff 8b erwähnten Jahresbeitrag ist ausgeschlossen.

Statutenänderung genehmigt an der ordentlichen Vereinsversammlung vom 28. Februar 2003 in Merzligen.
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